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STANDARDS FÜR EINRICHTUNGEN DER 
KINDER- UND JUGENDHILFE  

Die Aufgabe der Nationalen Stelle ist präventiv. Ihre Empfehlungen sollen nicht nur in den 
besuchten, sondern in allen Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet umgesetzt werden. Hierzu 
ist es notwendig, dass die Aufsichtsbehörden Empfehlungen, die zu einer spezifischen Einrichtung 
abgegeben wurden, auch auf vergleichbare andere Einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
übertragen. Aus wiederkehrenden Empfehlungen leitet die Nationale Stelle Standards ab. Diese 
Standards werden kontinuierlich weiterentwickelt und sollen den Aufsichtsbehörden und 
Einrichtungen als Maßstab für eine menschenwürdige Unterbringung und Behandlung dienen.  

Unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde hält die Nationale Stelle folgende Standards für 
unabdingbar:  

1 – BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN 

Die Kinder und Jugendlichen müssen in die Lage versetzt werden, Beschwerden bei einer 
geeigneten Stelle vorzubringen. Neben Ansprechpersonen innerhalb der Einrichtung wird die 
Existenz einer externen, einrichtungsunabhängigen Ombudsstelle als wichtig erachtet.  

Es muss gewährleistet sein, dass Kinder und Jugendliche ungehindert und vertraulich Kontakt zu 
einer solchen Ombudsstelle aufnehmen können. Die Beschwerdewege einschließlich der nötigen 
Kontaktdaten sollen in einem altersgerecht formulierten Merkblatt oder der Hausordnung 
aufgeführt und den jungen Menschen zu Beginn ihrer Aufnahme in der Einrichtung erklärt 
werden. 

2 – BEWEGUNG IM FREIEN  

Allen Personen, denen die Freiheit entzogen ist, soll täglich mindestens eine Stunde die 
Möglichkeit zur Bewegung im Freien gegeben werden. Kindern und Jugendlichen soll dies noch 
deutlich umfangreicher ermöglicht werden. 

3 – INFORMATIONEN ÜBER RECHTE 

Kinder und Jugendliche müssen bei ihrer Aufnahme in die Einrichtung schriftlich über die ihnen 
zustehenden Rechte informiert werden. Diese Informationen müssen in altersgerechter Form 
vermittelt werden.  

4 – KAMERAÜBERWACHUNG 

Kinder und Jugendliche sollen nicht anlassunabhängig und ununterbrochen kameraüberwacht 
werden. In keinem Fall kann und darf die Kameraüberwachung die Präsenz der Mitarbeitenden 
ersetzen. Die Gründe für die Kameraüberwachung sollen dokumentiert werden. Zudem müssen 
die betroffenen Personen auf die Kameraüberwachung hingewiesen werden. Die bloße 
Sichtbarkeit der Überwachungskamera ist nicht ausreichend. Für die betroffene Person soll 
erkennbar sein, ob die Überwachungskamera eingeschaltet ist. 

 


